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Regeste

Regeste Schätzung landwirtschaftlicher Heimwesen und Liegenschaften. Art. 5 ff. LEG.
Unter welchen Voraussetzungen können die Schätzungsbehörden auf eine formell
rechtskräftig gewordene Schätzung zurückkommen?

Regeste Estimation de domaines et biens-fonds agricoles. Art. 5 ss. LDDA. A quelles
conditions les autorités de taxation peuvent-elles revenir sur une estimation qui a acquis
l'autorité formelle de la chose jugée?

Regesto Stima dei poderi e dei fondi agricoli. Art. 5 segg. LSPA. A quali condizioni le
autorità di tassazione possono modificare una stima che ha acquistato l'autorità formale di
cosa giudicata?

Erwägungen

E. 1
In der Beschwerde wird vor allem beanstandet, dass der angefochtene Entscheid auf eine
Liegenschaftsschätzung abstelle, die ohne Beizug und Anhörung der Beschwerdeführer
zustandegekommen sei; dieses Vorgehen der Landwirtschaftsdirektion stelle eine
Verweigerung des BGE 84 I 7 S. 10 rechtlichen Gehörs dar und verstosse gegen
verschiedene Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts, nämlich gegen Art.
18 Abs. 3 der eidg. VO vom 16. November 1945 über die Verhütung der Überschuldung
landwirtschaftlicher Liegenschaften, gegen § 13 der bern. VO vom 29. Dezember 1953 betr.
die amtliche Schätzung von Grundstücken, gegen Bestimmungen des gemäss dem bern. EG
zum LEG auf das Grundstückschätzungsverfahren anwendbaren
Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 31. Oktober 1909 usw. Wie es sich damit verhält,
kann dahingestellt bleiben, da die Landwirtschaftsdirektion, wie sich aus den
nachstehenden Ausführungen ergibt, überhaupt nicht befugt war, auf ihre im
Rekursentscheid vom 14. April 1955 vorgenommene Schätzung des Ertragswertes
zurückzukommen.

E. 2
Die Beschwerdeführer berufen sich auf Art. 7 des BRB vom 28. Dezember 1951 über die
Schätzung landwirtschaftlicher Heimwesen und Liegenschaften, wonach die Nachprüfung
einer Schätzung frühestens nach 5 Jahren erfolgen kann. Sie machen geltend, dass der
angefochtene Entscheid gegen diese Bestimmung verstosse, somit Bundesrecht verletze und
auch aus diesem Grunde willkürlich sei. Damit machen sie, da die Landwirtschaftsdirektion
sich offenbar auf Grund des kantonalen Verwaltungsrechts für befugt erachtete, auf ihren
Entscheid vom 14. April 1955 zurückzukommen, dem Sinne nach auch eine Verletzung des
in Art. 2 Üb.-Best. der BV ausgesprochenen Grundsatzes der derogatorischen Kraft des
Bundesrechts geltend; denn diese Rüge gilt als in der Rüge der Willkür enthalten, wenn als



willkürlich die Anwendung kantonalen Rechts in Missachtung von Bundesrecht gerügt wird
( BGE 78 I 413 Erw. 2, BGE 71 I 437 Erw. 3 und dort angeführte frühere Urteile).

E. 3
Art. 7 LEG überlässt den Kantonen nicht nur die Bezeichnung der für die Schätzung
zuständigen Behörde sowie der Rekursinstanz, sondern auch die Ordnung des Verfahrens.
Doch wird ihnen darin nicht völlig freie Hand BGE 84 I 7 S. 11 gelassen. So bestimmt Art.
7, dass die Rekursinstanz "endgültig" entscheidet. Damit wird jedenfalls der Weiterzug an
weitere kantonale Rekursinstanzen (und an den Bundesrat) ausgeschlossen. Dagegen ist
Art. 7 LEG nicht zu entnehmen, ob es den Kantonen gestattet sei, gegenüber Schätzungs-
und Rekursentscheiden das Rechtsmittel der Revision (des neuen Rechtes) zuzulassen.
Zunächst scheint es, diese Frage stelle sich im vorliegenden Falle gar nicht, weil im
angefochtenen Entscheid ausdrücklich festgestellt wird, dass das in Betracht fallende "neue
Recht" gemäss Art. 35 des bern. Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VPRG) nicht
anwendbar sei. Allein hieraus leitet die Landwirtschaftsdirektion nicht etwa ab, dass ein
Zurückkommen auf rechtskräftige Schätzungs- und Rekursentscheide schlechthin, auch bei
Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 35 VPRG , unzulässig sei. Vielmehr beruht der
angefochtene Entscheid auf der Annahme, dass auf solche Entscheide im öffentlichen
Interesse oder aus Billigkeitsgründen jederzeit zurückgekommen werden könne, da es sich
um blosse Verwaltungsverfügungen handle. Diese Auffassung erweist sich indessen als
unhaltbar.

E. 4
Richtig ist zwar, dass die Schätzung landwirtschaftlicher Heimwesen und Liegenschaften
rechtlich eine Verwaltungsverfügung darstellt. Ferner trifft es zu, dass
Verwaltungsverfügungen keine materielle Rechtskraft geniessen. Sie können daher unter
gewissen Voraussetzungen abgeändert oder aufgehoben werden, nämlich dann, wenn das
öffentliche Interesse es erheischt und weder eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift noch
Rücksichten auf die Rechtssicherheit es verbieten (vgl. BGE 43 I 2 , BGE 56 I 194 , BGE
63 I 38 , BGE 74 I 445 , BGE 75 I 288 , BGE 78 I 406 , BGE 79 I 6 , BGE 80 II 162 , BGE
83 I 325 /6). Diese Voraussetzungen sind aber im vorliegenden Falle offensichtlich nicht
erfüllt. Die Art. 9 LEG und 7 des BRB vom 28. Dezember 1951 über die Schätzung
landwirtschaftlicher Heimwesen und Liegenschaften bestimmen, dass die Nachprüfung
einer Schätzung - von dem hier nicht in Betracht kommenden BGE 84 I 7 S. 12 Falle von
Art. 9 Abs. 2 LEG abgesehen - frühestens nach 5 Jahren erfolgen kann. Der Einwand der
Landwirtschaftsdirektion, dass damit nur eine neue Schätzung, nicht aber die Korrektur
einer fehlerhaften Schätzung vor Ablauf dieser Frist ausgeschlossen werde, geht fehl. Unter
den Begriff der Nachprüfung fällt auch die Überprüfung der Schätzung auf allfällige
Mängel. Art. 9 Abs. 1 LEG will verhindern, dass eine formell rechtskräftig gewordene
Schätzung vor Ablauf von 5 Jahren wieder in Frage gestellt wird. Dieser Zweck der
Vorschrift schliesst es aus, dass die Behörde, die die Schätzung vorgenommen hat, im
öffentlichen Interesse oder aus Billigkeitsgründen jederzeit auf sie zurückkommen kann.
Ein Zurückkommen kann, wenn überhaupt, nur auf dem Wege einer Revision und
höchstens dann zulässig sein, wenn die Schätzung an einem besonders schweren Mangel
leidet, etwa weil sie unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften
zustandegekommen ist oder weil in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen
nicht berücksichtigt worden sind. Etwas derartiges liegt hier nicht vor; die
Landwirtschaftsdirektion hat ihre frühere Schätzung abgeändert, weil neue Sachverständige



die Liegenschaften anders bewertet haben als die früheren Oberexperten. Eine aus diesem
Grunde vorgenommene Änderung der Schätzung erweist sich auch abgesehen von Art. 9
Abs. 1 LEG als unzulässig. Ob ein materiell rechtswidriger Verwaltungsakt von der
Behörde zurückgenommen oder abgeändert werden kann, hängt davon ab, ob das Interesse
an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts oder das Interesse an der
Rechtssicherheit überwiegt. Letzteres geht insbesondere dann vor, wenn durch den
Verwaltungsakt subjektive Rechte zugunsten bestimmter Personen begründet werden oder
wenn die Verfügung auf Grund eines umfassenden Einsprache- und Ermittlungsverfahrens
ergangen ist ( BGE 78 I 406 und dort erwähnte frühere Urteile). Geht man hievon aus, so
kann es nicht zweifelhaft sein, dass bei der in Art. 5 ff. LEG vorgesehenen BGE 84 I 7 S. 13
Liegenschaftsschätzung das Interesse der Rechtssicherheit überwiegt. Einmal findet ein
Schätzungs- und Rekursverfahren statt, in welchem alle Beteiligten zu Worte kommen (vgl.
Art. 18 ff. der VO vom 16. November 1945 über die Verhütung der Überschuldung
landwirtschaftlicher Liegenschaften sowie den BRB vom 28. Dezember 1951 über die
Schätzung landwirtschaftlicher Heimwesen und Liegenschaften). Sodann ist die
rechtskräftige Schätzung nach ausdrücklicher Vorschrift für alle Behörden massgebend, die
auf Grund des LEG oder anderer Bestimmungen des Bundeszivilrechts tätig werden (Art. 7
Abs. 2 LEG), also insbesondere auch für die Gerichte, die über ein Zuweisungsbegehren im
Sinne des Art. 620 ZGB zu entscheiden haben ( BGE 82 II 13 ). Die Schätzung, um die es
im vorliegenden Falle geht, ist gerade im Hinblick auf solche von mehreren Miterben
gestellte Zuweisungsbegehren verlangt worden. Dass ein öffentliches Interesse die
Abänderung einer derartigen Schätzung erheischen würde, ist nicht ersichtlich. Dagegen
verbieten es Gründe der Rechtssicherheit, dass eine rechtskräftig gewordene Schätzung, die
als Grundlage für einen bereits vor den Gerichten hängigen Prozess um die Zuweisung der
Liegenschaften zu dienen hat, von den Schätzungsbehörden deshalb nachträglich
abgeändert wird, weil sie bei einer neuen Schätzung zu einem andern Ergebnis gelangen.
Dispositiv
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